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Kopf hoch Kassel! - Wiederankurbelungsprogramm der Stadt Kassel im Rahmen 

dere Corona-Pandemie 

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgende Beschlüsse zu fassen: 
 

1. Der Magistrat veranlasst, dass die im Haushalt veranschlagten Zuschüsse 

und Zuwendungen - insbesondere die in der Zuschussliste aufgeführten 

Zuschüsse und Zuwendungen - unverzüglich nach Inkrafttreten des 

Haushalts 2020 als Festbetragsfinanzierung an die Zuwendungsempfänger 

ausgezahlt werden. 

 

2. Der Magistrat zahlt ein finanzielles Soforthilfeprogramm im Umfang von 

insgesamt bis zu 3 Mio. € an gemeinnützige Institutionen aus, die infolge 

der Corona-Pandemie in ihrer Existenz gefährdet sind, und erlässt hierüber 

entsprechende Ausführungsbestimmungen. 

 

3. Der Magistrat unterstützt inhabergeführte Kleinst- und Kleinbetriebe 

sowie Soloselbständige, die Corona-bedingt schließen mussten, bei 

Wiederaufnahme ihres Geschäftsbetriebs finanziell im Umfang von 

insgesamt bis zu 15 Mio. € und erlässt hierüber entsprechende 

Ausführungsbestimmungen.  

 

4. Für die Umsetzung der beiden Maßnahmenpakete aus Ziffer 2 und 3 

werden im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 18 Mio. € außerplanmäßig 

bereitgestellt. 

 

 

 

Begründung: 

 

Die Corona-Pandemie hat schwerwiegende Folgen für das gesellschaftliche 

Zusammenleben auf der ganzen Welt und auch bei uns in Kassel. Die Stadt Kassel 

möchte mit den folgenden Maßnahmenpaketen ihren Teil zur Abmilderung der 

Corona-bedingten Einschnitte beitragen. Ziel ist es, die für den Zusammenhalt der 

Stadtgesellschaft wichtigen Akteure aus dem kulturellen, sozialen und sportlichen 

Umfeld sowie weitere gesellschaftliche Bereiche zu unterstützen. Weiterhin sollen 
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Wiederaufnahme ihres Geschäftsbetriebes unterstützt werden. 

 

 

zu Ziffer 1. - Auszahlung aller im Haushalt 2020 veranschlagten Zuschüsse und  

                        Zuwendungen 

Diese Maßnahme dient dazu, die Zuwendungsempfänger mit Liquidität 

auszustatten und so eine gewisse finanzielle Sicherheit zu geben.  

 

Es ist grundsätzlich zwischen 2 Arten der Förderung zu unterscheiden. Bei einer 

„institutionellen“ Förderung handelt es sich in der Regel um Betriebskosten-

zuschüsse, mit denen im Wesentlichen Ausgaben für Miet- und Nebenkosten, 

grundsätzliche Infrastruktur, Personalkosten usw. finanziert werden. Die 

Auszahlung dieser Mittel soll unmittelbar nach Inkrafttreten des Haushalts 2020 

mittels Zuwendungsbescheid erfolgen, sofern die Zahlungen nicht vertragsgemäß 

vereinbart sind. Über die Höhe des Auszahlungsbetrages (maximal 100 % der 

vorgesehenen Zuwendung) entscheidet das zuständige Fachamt. Kriterium für die 

Höhe der Auszahlung ist die Liquiditätssicherung des Zuwendungsempfängers.  

 

Bei der „Projektförderung“ entscheidet grundsätzlich ein politischer Ausschuss 

(beispielsweise der Jugendhilfeausschuss) oder eine Kommission (beispielsweise 

Kulturkommission) abschließend über die Zuwendungshöhe und den 

Zuwendungsempfänger. Da die städtischen Ausschüsse und Kommissionen derzeit 

nicht tagen, wird die Gewährung der Zuschüsse aus der „Projektförderung“ auf die 

zuständigen Fachämter übertragen. Die Fachämter prüfen die beantragten 

Projekte auf ihre Durchführbarkeit/Umsetzung hin und bewilligen die Förderung 

mittels Zuwendungsbescheid. Auch bei der „Projektförderung“ handelt es sich 

schwerpunktmäßig um Unterstützungsleistungen, die der Strukturerhaltung oder 

-sicherung dienen. Sofern die Ausschüsse und Kommissionen wieder tagen, wird 

ihnen eine Liste mit den bis dato bewilligten Projektfördermitteln aus der 

Zuschussliste zur Kenntnis vorgelegt. 

 

 

zu Ziffer 2 - Finanzielle Soforthilfe für gemeinnützige Vereine 

Es ist vorgesehen, gemeinnützigen Vereinen mit einem Vereinszweck nach § 52 der 

Abgabenordnung (AO) und gemeinnützigen Gesellschaften (gGmbH) mit 

gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken nach den §§ 52 bis 54 AO, 

die Corona-bedingten Einnahmeverluste für insgesamt 3 Monate zu erstatten.  

 

Die Erstattung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses stellt eine einmalige 

Soforthilfe dar. Je gemeinnütziger Institution werden maximal 5.000 € ausgezahlt.  

 

Das Fördervolumen der Maßnahme wird in Gänze auf 3 Mio. € beziffert. 
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Bei dieser Maßnahme ist vorgesehen, inhabergeführte Kleinst- und Kleinbetriebe 

mit Geschäftssitz in Kassel sowie Soloselbstständige, wie z. B. Freiberufler mit 

künstlerischen Tätigkeiten, mit Wohnsitz in Kassel mit jeweils bis zu 5.000 € zu 

unterstützen. Auch hier erfolgt die Unterstützung als nicht rückzahlbarer Zuschuss.  

 

Eine Unterstützung erfolgt grundsätzlich, wenn die Kleinst- und Kleinbetriebe und 

Soloselbständigen direkte notwendige personenbezogene Dienstleistungen 

durchführen und deren Geschäftsbetrieb aufgrund der Verordnung des Landes 

Hessen zur Eindämmung und Bekämpfung des Corona-Virus ruht. Der Magistrat 

erstellt eine „Positivliste“, aus der die zu unterstützenden Branchen hervorgehen.  

 

Das Fördervolumen der Maßnahme wird mit 15 Mio. € kalkuliert. 

 

 

Für beide Maßnahmenpakete aus Ziffer 2 und 3 erlässt der Magistrat 

Ausführungsbestimmungen, aus der die Förderberechtigten, das Verfahren, die 

Höhe des Zuschusses und die Förderbedingungen hervorgehen. Die 

Ausführungsbestimmungen werden der Stadtverordnetenversammlung nach 

Erstellung zur Kenntnis gegeben. 

 

 

zu Ziffer 4 - Außerplanmäßige Auszahlung 

 

Die für die Maßnahmenpakete aus Ziffer 2 und 3 benötigten Mittel von 18 Mio. € 

sind bislang nicht im Haushalt 2020 veranschlagt. Das Land Hessen hat mit 

Schreiben vom 30. März 2020 mitgeteilt, dass Aufwendungen zur Bewältigung der 

Corona-Pandemie, die im Haushalt nicht abgebildet sind, als unvorhergesehene 

und unabweisbare Aufwendungen nach § 100 Hessische Gemeindeordnung (HGO) 

zu betrachten sind.  

 

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden kann, ob im Laufe des Jahres 

2020 im Haushalt an anderer Stelle Deckungsmittel zur Verfügung stehen, wird die 

Deckung zunächst erst im Haushaltsjahr 2021 dargestellt. Diese bislang nicht 

zulässige Verfahrensweise wurde ebenfalls mit dem o.g. Schreiben durch das Land 

Hessen gestattet.  

 

Sollten sich in 2020 Deckungsmöglichkeiten ergeben, wird eine Entscheidung über 

die Deckung durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der 

gewöhnlichen „Richtlinien für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger 

Aufwendungen / Auszahlungen“ herbeigeführt. 

 

Die Mittel werden wie folgt zugesetzt: 

 

Mittel für gemeinnützige Vereine (Ziffer 2):  
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Zwecke an übrige Bereiche“, Kostenstelle: 900 003 „Finanzielle Hilfen Corona-

Pandemie“ (neu), 

Produkt: 281 01 „Kulturförderung und 

allgemeine Kulturarbeit“ = 500 T€, 

Produkt: 311 07 „Förderung sozialer 

Einrichtungen und Dienste“ = 500 T€, 

Produkt: 366 01 „Städtische Kinder- und 

Jugendeinrichtungen“ = 500 T€, 

Produkt: 412 01 

„Gesundheitseinrichtungen“ = 500 T€, 

Produkt: 421 01 „Sportförderung“ = 500 

T€, 

Produkt: 571 02 „Wirtschaftshilfen“ (neu) = 

500 T€. 

 

Mittel für die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs (Ziffer 3):  

Sachkonto:  712 70 00 „Zuschüsse für lfd. 

Zwecke an private Unternehmen“, Kostenstelle: 900 003 „Finanzielle Hilfen 

Corona-Pandemie“ (neu), 

Produkt: 571 02 „Wirtschaftshilfen“ (neu) = 

15 Mio. €. 

 

Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig, sodass Überschreitungen bei der einen 

Maßnahme durch Unterschreitungen bei der anderen Maßnahme kompensiert 

werden können. Die Mittel werden bei Verausgabung verursachungsgerecht 

gebucht. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 20. April 2020 beschlossen. 

 

 

 

Christian Geselle 

Oberbürgermeister 




